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Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

In Ihrem Abonnement enthalten: 
Drei Nutzer-Lizenzen für die 
digitalen Inhalte

Anmeldung

Ich bin schon beim IWW Institut registriert.

Angemeldet bleiben  ?

max.mustermann@kanzlei.de

• • • • • • •

Anmelden Abbrechen

Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an unter 
iww.de/anmelden

Sie haben noch kein IWW Konto? 
Dann registrieren Sie sich zunächst unter

iww.de/registrierung

Direkt umsetzbare Empfehlungen, anschauliche Musterfälle, praktische Arbeitshilfen u.v. m. – 
Ihr Abonnement bietet digital umfangreiche Fachinhalte zu Ihrem Arbeitsgebiet.

Aber nicht nur das: Ihr Abonnement enthält automatisch auch drei Lizenzen für Nutzer in Ihrer 
Kanzlei/Praxis. So können auch Kollegen und Mitarbeiter auf die digitalen Inhalte zugreifen – 
ganz ohne weitere Kosten.

Hier erfahren Sie, wie es geht.

Sobald Sie angemeldet sind, finden Sie Ihre derzeit 
aktiven Abonnements unter 

Mein Konto/Letzte Aktivitäten

Mein Konto

Letzte Aktivitäten

Schritt 1: Anmeldung

oder geben Sie den Link iww.de/kundencenter
ein.

IHR ABO 
KANN MEHR! 

1 Abo =
3 Nutzer

Ohne zusätzliche Kosten.
Jetzt weitere Nutzer freischalten! 

Holen Sie jetzt alles aus Ihrem Abo raus! 

ASR Auto • Steuern • Recht unterstützt Sie optimal im beruf-
lichen Alltag. Aber nutzen Sie auch das ganze Potenzial?

Unser Tipp: Nutzen Sie den Informationsdienst an 
möglichst vielen Arbeitsplätzen und schalten Sie die 
digitalen Inhalte für zwei weitere Kollegen frei! Das kostet 
Sie nichts, denn in Ihrem digitalen Abonnement sind 
automatisch drei Nutzer-Lizenzen enthalten.

Der Vorteil: Ihre Kollegen können selbst nach Informationen 
und Arbeitshilfen suchen – und Sie verlieren keine Zeit mit 
der Abstimmung und Weitergabe im Team.

Und so einfach geht’s: Auf iww.de anmelden, weitere 
Nutzer eintragen, fertig! 

Kurzanleitung 
herunterladen unter: 
www.iww.de/s7219
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	▶ Kfz-Versicherung
BGH: rückwärtsfahren mit Anhänger ist auch „ziehen“

| Auch das Rückwärtsfahren mit einem Anhänger ist ein „Ziehen“ i. S.  v. 
§ 19 StVG. Das hat der BGH im Streit um einen hälftigen Gesamtschuldner-
ausgleich entschieden. |

Als ein Fahrzeug mit einem Anhänger im Jahr 2021 rückwärts rangierte, be-
schädigte der Anhänger ein anderes Fahrzeug. Der Versicherer des haftpflicht-
versicherten Zugfahrzeugs regulierte die Aufwendungen des Geschädigten in 
Höhe von 930 Euro. Er verlangte vom Versicherer des haftpflichtversicherten 
Anhängers, die Hälfte der Kosten zu übernehmen. Der BGH verneinte wie  
bereits das LG Hannover in der Vorinstanz einen solchen Anspruch. Nach  
§ 19 Abs. 4 S. 2 StVG ist – im Verhältnis der Halter des Zugfahrzeugs und des 
Anhängers zueinander – nur der Halter des Zugfahrzeugs verpflichtet. Etwas 
anderes gilt ausnahmsweise, wenn sich durch den Anhänger eine höhere Gefahr 
verwirklicht hat, als durch das Zugfahrzeug allein. Das Ziehen des Anhängers 
allein verwirklicht im Regelfall aber keine höhere Gefahr (§ 19 Abs. 4 S. 4 StVG).

Der BGH betont: Die Vorschrift des § 19 Abs. 1 StVG erfasst unabhängig von der 
Fahrtrichtung jede Bewegung des Anhängers (d. h. auch das Rückwärtsschie-
ben) durch das Zugfahrzeug. Ob der Anhänger beim konkreten Haftpflichtge-
schehen gezogen oder geschoben (z. B. während eines Rangiervorgangs) wird, 
ist nicht relevant. Entscheidend ist allein seine abstrakte Bestimmung, prinzi-
piell an ein Kraftfahrzeug angehängt zu werden. In der alten Fassung des StVG 
hieß es, dass der Anhänger „dazu bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug mit-
geführt zu werden“. Nach der Gesetzesbegründung hatte die Ersetzung der 
Wörter „mitgeführt zu werden“ durch „gezogen zu werden“ nur sprachliche 
Gründe. Eine inhaltliche Änderung sollte damit ausdrücklich nicht verbunden 
sein, so der BGH (Urteil vom 14.11.2023, Az. VI ZR 98/23, Abruf-Nr. 238913).

Jede Bewegung  
des Anhängers  
ist erfasst

	▶ Kfz-Versicherung/Kfz-Steuer 
rote Kennzeichen an bereits oder noch zugelassenen fahrzeugen – 
zulässige Überführung oder Kennzeichenmissbrauch?

| Alltag im Kfz-Handel: Ein Verkäufer überführt ein noch zugelassenes Kfz. 
Darf er die Kennzeichen, unter denen das Kfz registriert ist, dazu gegen 
rote Kennzeichen austauschen, damit etwaige Verkehrsverstöße nicht dem 
Halter zur Last fallen? Kurzum: Dürfen rote Kennzeichen denn überhaupt 
an zugelassenen Kfz angebracht werden? Das fragt sich ein Leser. |

Antwort | Davon sollten Sie tunlichst absehen. Ein Kfz, das mit einer amt-
lich ausgegebenen oder zugelassenen Kennzeichnung versehen ist, darf 
nicht mit einer anderen Kennzeichnung versehen werden. Die Missachtung 
dessen ist mit Geldstrafe oder – im Wiederholungsfall – sogar mit einer Frei-
heitsstrafe von bis zu einem Jahr bedroht. Entfernt der Verkäufer also das 
amtlich ausgegebene Kennzeichen und bringt stattdessen die roten Kennzei-
chen an, handelt er der Vorschrift zuwider. Zudem kann es bei Verkehrsver-
stößen zu Irritationen hinsichtlich des tatsächlichen Halters und bei Unfällen 
zu Unklarheiten kommen, welcher Versicherer in Anspruch zu nehmen ist. 

ein Leser fragt –  
ASr antwortet


